
 

 

 

 

 

 

 

 

Herzogenaurach, 13.04.2021 

Informationen zum Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 

Einführung der Testpflicht für Schulkinder in der Kindertagesbetreuung 

 

Das StMAS hat mit dem 413. Newsletter mitgeteilt, dass ab sofort nur noch Schulkinder mit negativem 
Testnachweis in den Kindertageseinrichtungen betreut werden dürfen. 

Erfolgte die Testung bereits in der Schule (Teilnahme am Präsenzunterricht bzw. in der Notbetreu-
ung), kann ein Schulkind ohne zusätzlichen Nachweis bzw. Selbsttest im Hort/der Schulkindbetreuung 
betreut werden. 

Kinder, die am Distanzunterricht teilnehmen, müssen vor der Betreuung im Hort/in der Schulkindbe-

treuung getestet werden. Unter Aufsicht des pädagogischen Personals führen die Kinder einen Selbst-

test durch. Hierzu bedarf es Ihrer Einwilligung (s. „Einwilligungserklärung“). Bitte geben Sie Ihrem Kind 

diese ausgefüllt und unterschrieben zum Besuch im Hort/der Schulkindbetreuung mit. 

Alternativ kann das Schulkind das negative Ergebnis eines PCR- oder POC-Antigentests vorlegen.  

Für alle Testergebnisse gilt: 

 Bei einer Inzidenz über 100 darf der Test max. 24 Stunden vor Betreuungsbeginn durchgeführt 
worden sein; 

 bei einer Inzidenz unter 100 darf die Testung max. 48 Stunden vor Betreuungsbeginn erfolgt 
sein. 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

  

Kath. Kindertagesstättenverwaltung 
Kirchenplatz 4, 91074 Herzogenaurach 

Gaby Klaus 
Dipl.-Betriebswirtin (FH) 
Kaufmännische Gesamtleitung 
 
Kirchenplatz 4 
91074 Herzogenaurach 
Telefon: 09132/83621-13 
 

E-Mail:  gaby.klaus@erzbistum-bamberg.de 
Internet:  www.kitas-asg.de 

Kindertagesstättenverwaltung 

Katholischer Seelsorgebereich 

Aurach-Seebachgrund 
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 

 

Name und Geburtsdatum des Kindes:  

 

______________________________________________________________________ 

Einrichtung (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 Kinderhort 1 an der Carl-Platz-Schule, Plonergasse 12, 91074 Herzogenaurach 

 Kinderhort 2 an der Carl-Platz-Schule, Plonergasse 12a, 91074 Herzogenaurach 

 Kinderhaus St. Johannes, Baumhaus, Schulstr. 19b, 91074 Herzogenaurach-Niederndorf 

 Kinderhaus St. Josef, Kirchenstr. 25a, 91085 Weisendorf 

 

Name der unterzeichnenden erziehungsberechtigten Person:  
 

________________________________________________  

 

Einwilligung zur freiwilligen Teilnahme an der Durchführung eines Selbsttests zur Erkennung 

einer SARS-CoV-2-Infektion an der Kindertageseinrichtung: 

 Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass mein/unser Kind an freiwilligen und kostenlosen 

Selbsttests zur Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion in der Kindertageseinrichtung teil-

nimmt. Ich willige/wir willigen ein, dass dabei ausschließlich zum Zweck der Erkennung bzw. 

des Ausschlusses einer SARSCoV-2-Infektion ggf. auch Gesundheitsdaten im Sinne von Art. 9 

Abs. 2 Buchst. a DSGVO verarbeitet werden (negatives oder positives SARS-CoV-2-Testergeb-

nis).  

Mir/uns ist bewusst, dass:  

- die Durchführung der Selbsttestungen ohne Unterstützung durch Betreuungskräfte oder sonsti-

ges Einrichtungspersonal eigenständig durch mein Kind erfolgt,  

- die Testung im Gruppenraum oder an einem anderen geeigneten Ort stattfindet und das das 

Testergebnis daher regelmäßig im Gruppenverband (also den anderen Kindern) bzw. in der Ein-

richtung bekannt wird,  

- mein Kind bei positivem Testergebnis bis zur endgültigen Abklärung einer SARS-CoV-2-In-

fektion nicht in der Einrichtung betreut werden kann,  

- die Einrichtung positive Testergebnisse bis zur Übernahme des Falles durch das Gesundheits-

amt, längstens aber für 72 Stunden, aufbewahrt.  

Die Einrichtung übermittelt bekannt gewordene positive Testergebnisse nicht an das örtlich zu-

ständige Gesundheitsamt. Erhält ein Kind ein positives Ergebnis in einem Selbsttest, sollte sich 

das Kind sofort absondern, d. h. alle Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Der Einrichtungs-

besuch kann nicht weiter fortgesetzt werden. Dies bedeutet – vergleichbar mit dem Umgang mit 

Kindern mit Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen –, dass diese isoliert und – sofern 

möglich – von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Die Erziehungsberechtigten sollten 

das Gesundheitsamt über den positiven Selbsttest unterrichten. Das örtlich zuständige Gesund-

heitsamt ordnet bei Kenntnis eines positiven Testergebnisses regelmäßig eine PCR-Testung so-

wie eine Absonderungspflicht für die positiv getestete Person und ggf. weitere Kontaktpersonen 

an. 



Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei gegenüber dem Einrichtungsträger mit Wirkung für 

die Zukunft widerruflich. Ab Zugang der Widerrufserklärung bei dem Träger dürfen keine weite-

ren Selbsttests mehr erfolgen und eventuell noch verarbeitete Daten im Zusammenhang mit den 

Testungen werden gelöscht. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-

willigung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.  

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis auf Weiteres. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung ent-

stehen keine Nachteile.  

 Ich willige/wir willigen nicht ein, dass mein/unser Kind an freiwilligen und kostenlosen 

Selbsttests zur Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion in der Kindertageseinrichtung teil-

nimmt.  

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den beiliegenden Datenschutzhinweisen.  

 

_________________________ _____________________________________________  

Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

  



Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Selbsttestung in der Kindertageseinrichtung  

Verantwortlich für Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit den Testungen ist der Träger der 

Einrichtung, an der die Testungen stattfinden. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten: Ihre personenbezogenen Daten 

werden von der Einrichtung zum Zweck der Erkennung bzw. des Ausschlusses einer SARS-

CoV-2-Infektion und aufgrund der Ihrerseits dafür explizit erteilten Einwilligungserklärung ver-

arbeitet (Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a DSGVO).  

Empfänger von personenbezogenen Daten: Auch wenn die Einrichtung von positiven Testergeb-

nissen Kenntnis erlangen sollte, übermittelt sie diese Testergebnisse nicht an Dritte. Es ist jedoch 

aufgrund der Umstände der Selbsttestung im Gruppenraum bzw. an einem anderen geeigneten 

Ort anzunehmen, dass auch die übrigen Kinder faktisch erfahren, wenn ein positiver Selbsttest 

vorliegt – spätestens wenn das betroffene Kind von der Gruppe zum Infektionsschutz bis zu sei-

ner Abholung durch die Erziehungsberechtigten abgesondert wird. 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: In denjenigen Fällen, in denen die Ein-

richtung von positiven Testergebnissen Kenntnis erlangt, wird das Testergebnis zur Überprüfung 

des ausgesetzten Zugangs zur Betreuung unter Angabe der jeweiligen Namen geeignet dokumen-

tiert und bis zur Übernahme des Falles durch das örtlich zuständige Gesundheitsamt, längstens 

jedoch für 72 Stunden, in der Einrichtung, bei Sicherstellung eines hinreichenden Schutzes vor 

unbefugten Zugriffen, aufbewahrt und im Anschluss vernichtet. Die Einwilligungserklärungen 

werden bis zur Erteilung des Widerrufes, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2021, aufbe-

wahrt. Eine weitere Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nicht. 

Ihre Rechte: Als Betroffener einer Datenverarbeitung haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen die folgenden Rechte, die Sie gegenüber dem Einrichtungsträger ausüben kön-

nen: Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO); Recht 

auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO); Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

(Art. 17 und 18 DSGVO); Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO); Recht, ihre Einwil-

ligung jederzeit zu widerrufen; Widerspruchsrecht (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DSGVO).  

Unabhängig davon besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 

Datenschutz, den Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen: Postanschrift: Postfach 22 12 19, 

80502 München, Adresse: Wagmüllerstraße 18, 80538 München, Telefon: 089 21 26 72-0, Tele-

fax: 089 21 26 72-50, E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de, Internet: www.datenschutz-

bayern.de.  

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: RA-Kanzlei Costard, Lina-Ammon-Str. 9, 90471 

Nürnberg, Tel. 0911-7903034. 

http://www.datenschutz-bayern.de/
http://www.datenschutz-bayern.de/

